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A n fra g e b e a n t w 0 r tun g. 

Bezugnehmend auf eine Anfrage der Abg.H 0 r n und Genossen, 

betreff~nd Entbindung der Beamten von der Amtsverschwiegenheit~ teilt 

Bundesminister für Finanzen Dr.M arg are t hamit: 
~:t" 

Es ist nioht üblich~ dass sich Beamteelner Zentralstelle im Falle 

einer gerichtlichen Zeugenladung an den betreffenden Ressortchef selbst 

um Entbindung von der Verpflichtung zur Wahrung des Amtsgeheimnisses wende~ 

Im Normalfall entscaeidet hierüber in meinem Ministerium der Leiter 

des Personal büros. 

~ Lediglioh dann, wenn Beamte meines Ministeriums in Zusammenhang 

mi t der sogenannten f'Krauland-Angelegenheit" von Erhebungs- und Gerichts­

behörden zur Abgabe einer Zeugenaussage aufgefordert wurden und noch werden, 

habe ioh mir ~ie Entsoheidung über die Entbindung von der Amtsversohwiegen­

heitspflioht selbst vorbehalten. Ich habe in diesem besonderen Falle - wie 

ioh in der Sitzung des Finanz- und Budgetaussohusses vom 29~Dezember 1950 

berei ts zum Ausdruck gebracht habe - die betreffenden Beamten vom Amtscehei.n,­

nis entbunden und werde moh in. Zukunft, sollten solche Fälle wieder an mich 

nerangetragen werden, die Entbindung gewähren. 

IJp gegenständlichen Falle hat der Leiter des Personalbüros mich von 

seiner Entscheidungnioht'~ Kenntnis gesetzt, wozu er auch keine Veran­

lassung hatte, da das Ehrenbeleidigungsverfahren, zu welchem Zeugenladungen 

an Ministerialrat Dr.Hintze, Ministerialsekretär Dr.Keller und Wirtsohafts­

kommissär Dr.Diglas ergangen sind, mit der Angelegenheit "Krauland" in 

keinem Zusammenhang steht und dieses Verfahren, welches sich als reine Pri­

vatangelegenheit darstellt, -auch sonst keinerlei Momente aufwies, die für 

mioh als Ressortchef von Interesse hätten sein können. 

-.-.-.----....... 
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